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Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "SO Freiflächenpho-
tovoltaikanlage Gerharding" erfolgt gemäß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt. 

 
1  Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Pliening hat in der Sitzung vom __.__.___ die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan "SO Freiflächenphotovoltaikanlage Gerharding" beschlos-
sen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.___ ortsüblich bekanntgemacht. 

 
2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "SO 
Freiflächenphotovoltaikanlage Gerharding" in der Fassung vom __.__.____ hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ stattgefunden. 

  
3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungs-
plan "SO Freiflächenphotovoltaikanlage Gerharding" in der Fassung vom __.__.____ hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis __.__.____ stattgefunden. 
 

4 Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "SO Freiflächenphoto-
voltaikanlage Gerharding" in der Fassung vom __.__.____ wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ be-
teiligt. 

 
5  Satzungsbeschluss 

Die Gemeinde Pliening hat mit Beschluss vom __.__.____ den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan "SO Freiflächenphotovoltaikanlage Gerharding" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in 
der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen. 

 
 
 
 

Gemeinde Pliening, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 
6 Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 
 

Gemeinde Pliening, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 

7  Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "SO Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Gerharding" wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde Pliening zu jedermanns Einsicht bereitgehalten 
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan "SO Freiflächenphotovoltaikanlage Gerharding" ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 
hingewiesen. 
 

 
 
 

Gemeinde Pliening, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Art. 81 BayBO) 
3.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation 
Dachform:  Pultdach (PD) oder begrüntes Flachdach (FD) 
Dachneigung:  PD max. 10° 
Dachdeckung:  alle harten Deckungen / Gründach 
 Zink-/Blei- und Kupferbedachung ist unzulässig 
Dachüberstand:  Ortgang/Traufe max. 1,00 m 
Dachaufbauten:  unzulässig 
Zwerch-/Standgiebel: unzulässig 
  

3.2 Abstandsflächen 
Gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO werden innerhalb des Geltungsbereiches für die anzu-
wendenden Abstandsflächen die ausgewiesenen, überbaubaren Grundstücksflächen definiert. 
Ein Mindestabstand von 3,00 m zu den Grundstücksgrenzen ist einzuhalten. Ausnahmen hier-
für bilden die grundstücksnahen Einfriedungen. Diese dürfen grundsätzlich bis zu einer Höhe 
von 2,50 m auch innerhalb der Abstandsflächen zu liegen kommen.  
 

3.3 Einfriedungen 
Art/ Ausführung:  (grobmaschiger) Maschendrahtzaun / Industriegitterzaun / Metallzaun; 

Die Einzäunung ist so zu errichten, dass sie für Kleinsäuger keine Barriere dar-
stellt (mind. 20 cm Bodenabstand ab natürlichem Gelände) 

Zaunhöhe:  max. 2,50 m ab natürlichem Gelände (inkl. Übersteigschutz). 
Sockel:  durchgehende Sockel sind unzulässig, davon abweichend sind betonierte So-

ckel in Torbereichen zulässig 

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt 
 
Flurnummer 
 
A-/E-Flächen 
(nachrichtliche Übernahme Ökoflächenkataster ÖFK_ID 173399 für den BPlan „Biogas-Anlage und 
Fläche für die Landwirtschaft“) 

 
Anbauverbotszone zur Staatsstraße St2082 (0-20 m vom bestehenden 
Fahrbahnrand) 
(Art. 23 Abs. 1 BayStrWG) 
Die Errichtung baulichen Anlagen ist nicht zulässig. Ausnahme in Abstimmung mit dem Staatlichen 
Bauamt Rosenheim bildet die Einfriedung der Anlage.  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des  
Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
Freiflächenphotovoltaik 

 
Bauweise, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 
Baugrenze  

 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 
Öffentliche Verkehrsfläche: Eigentümerweg 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
Ein-/Ausfahrt, Planung 
 

Flächen für Versorgungsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Flächen für Versorgungsanlagen: 
Trafostation / Übergabestation / Wechselrichter / Batteriespeicher, 
Planung 
(schematische Darstellung, Lage variabel innerhalb Baugrenze) 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

flächiger Gehölzbestand, Bestand  
 
Wiesenfläche ohne Pflanzgebot (Randflächen zwischen Zaun und 
Grundstücks- / Geltungsbereichs- / Nutzungsgrenze), Planung (Ziffer 5.1, 
5.2 der Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege  
 
innerbetrieblicher Pflegeweg innerhalb Zauns, Planung (Ziffer 4, 5.1, 5.2 der 
Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege  
 
Mesophile Hecke, Planung (Ziffer 7 der Festsetzungen durch Text) 
Zur Förderung des Landschaftsbildes sowie zu Minderung der 
Sichtbeziehungen 
 

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
(§ 5 Abs. 4 und 5, § 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB) 
 

Bodendenkmal – bestehend 
(Hinweis: Die Fläche genießt rechtlichen Schutz. Aus diesem Grund bedürfen Bodeneingriffe jeglicher Art im 
Bereich des Bodendenkmals gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Diese ist bei 
der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen. Nachrichtliche Übernahme Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege) 

 
Sonstige Planzeichen 

 
Einfriedung, Planung (Ziffer 3.4 der Festsetzungen durch Text) 
 
Höhenkote in Meter ü. NN der Bezugspunkte für die Bemessung der Höhe 
der baulichen anlagen  
 
Private Verkehrsfläche, Bestand 
 
Private Verkehrsfläche, unversiegelt, Planung 
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Präambel: 
Die Gemeinde Pliening erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses gültigen Fassungen des BauGB, der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „S O  Freiflächenphotovoltaikanlage 
Gerharding“ als S a t z u n g. 
 

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Als räumlicher Geltungsbereich gilt der Vo rhabenbezogene Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan i.  d . F. vom __.__,__ e inschließlich textlicher 
und planlicher Festsetzungen. 
 

§ 2 - Bestandte il der Satzung 
Als Bestandteil dieser Satzung gelten der ausgearbeitete Vorhaben-
be zoge ne Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie d ie textlichen 
und planlichen Festsetzungen und der Umweltbericht. 
 

§ 3 - Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 

 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Zweckbestimmung: SO Freiflächenphotovoltaik und Speicher 
Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen) Photovoltaikmodulen und von 
Anlagen zur Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) sowie der Zweckbestim-
mung des Sondergebiets unmittelbar dienenden Nebenanlagen zu Erzeugung, Umwandlung und 
Abgabe von elektrischer Energie. Die Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie können die 
Nennleistung Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen und abgeben. Ein baulicher, technischer 
oder funktionaler Zusammenhang der Speicher zu anderen Anlagen zu Erzeugung, Umwandlung, 
Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie, insbesondere den Stromerzeugungsanlagen, ist 
nicht notwendig. 

 
1.2 Zeitliche Befristung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 

Die Nutzung der gesamten Fläche innerhalb des Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes wird auf ei-
nen Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Baubeginn beschränkt. Die Flächen des Sondergebietes 
werden danach der ursprünglichen landwirtschaftliche Nutzfläche zurückgeführt. 

 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Zulässige Grundflächenzahl: 

Für die Modulfläche als projizierte, überbaubare Fläche, einschließlich der Nebenanlagen, wird ge-
mäß § 17 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO eine Grundflächenzahl GRZ von max. 0,6 festgesetzt. 
Bei der Berechnung der Grundfläche sind jeweils die von den Modulen und sonstigen baulichen An-
lagen überragten Flächen anzurechnen, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. Abstandsflächen 
zwischen den Modulreihen. Für die sonstigen baulichen Anlagen (Gebäude zur Netzverknüpfung, 
Energiespeicherung, befestigte Verkehrsflächen) darf der Anteil an Versiegelung max. 2,5 % der An-
lagenfläche betragen. Dies gilt nicht für Rammpfähle / Schraubfundamente. 

 

2.2 Höhe der Gebäude und Module 
Die Höhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand bzw. der Modulkonstruktion. 
 

2.2.1 Wandhöhe 
Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation: max. 3,50 m 
Batteriespeicher:  max. 3,50 m 
 

2.2.2 Modulhöhe 
Moduloberkante 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung: max. 4,00 m 
Modulunterkante 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung: mind. 0,80 m 
 

 
 

3.4 Gestaltung des Geländes 
Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig. Eine Ausnahme bilden hier die technischen Ge-
bäude, an denen Abgrabungen und Aufschüttungen bis 0,5 m zulässig sind. Stützmauern sind unzu-
lässig, alle Geländeanpassungen sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
 

3.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind ausschließlich im Bereich der Zufahrt zur Anlage an der Einfriedung in ei-
ner Größenordnung bis 3,0 m² zulässig, weitere Werbeanlagen sowie eine Beleuchtung der 
Werbeanlagen sind unzulässig. 
 

3.6 Reinigung der Module 
Bei der Reinigung der Module darf ausschließlich reines Wasser verwendet werden, jeglicher Zusatz 
(z.B. Reinigungsmittel) ist nicht zulässig.  
 

3.7 Zink-Eintrag (Ständerkonstruktion bzw. Rammpfosten) 
Um unvermeidliche Zinkeinträge in den Boden zu minimieren, sind Zink-Aluminium-Magnesium-
Legierungen zu verwenden. 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

4 AUFSTELLFLÄCHEN, ZUFAHRTEN, PFLEGEWEGE 
Aufstellflächen und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu gestalten (Schotterrasen, 
Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, wassergebundene Decken u. ä.). 
Der umlaufende Pflegeweg sowie die Pflegewege innerhalb der Modulflächen sind unbefestigt als 
Grünweg mit Extensivwiesencharakter und charakteristischem Arteninventar zu entwickeln, dauer-
haft zu unterhalten und entsprechend Ziffer 5 anzusäen und zu pflegen. 
Für die Anlage ist eine Feuerwehrzufahrt gemäß „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehren“ vor-
zusehen. Diese ist so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 
10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kann. 
 

5 ANSAAT / PFLEGE DER WIESEN- UND BLÜHFLÄCHEN 
5.1 Ansaat 

Alle offenen Flächen innerhalb und außerhalb der Zaunanlage einschließlich des umlaufenden Pfle-
gewegs und der Pflegewege im Bereich der Modulflächen sowie zwischen Zaunanlage und Gel-
tungsbereichsgrenze sind unbefestigt zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend 
nachstehender Vorgaben anzusäen:  
Die Verwendung von autochthonem Saatmaterial (artenreiches Extensivgrünland mit einem Kräuter-
anteil von 30 %) aus dem Herkunftsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und Plattenregion“ (PR8) ist 
zur Ansaat der Flächen erforderlich.  
Alternativ kann die Begrünung durch lokal gewonnene Mähgut erfolgen. 
 

5.2 Pflege 
Die Pflege aller Wiesenflächen erfolgt durch eine zweischürige Mahd. Der erste Schnitt erfolgt Mitte 
Juni bis Mitte Juli, je nach Aufwuchsmenge. In der Regel erfolgt die zweite Mahd zwischen Septem-
ber und Oktober. Dies kann je nach Zeitpunkt der Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommer vari-
ieren. Die Mahd hat insektenschonend zu erfolgen.  
Zur Aushagerung ist die Fläche entweder im Vorfeld durch die Ansaat von stickstoffzehrenden 
Ackerfrüchten (z.B. Hafer, Weizen) unter Verzicht von Düngemittel und Pflanzenschutzmittel vorzu-
bereiten oder mittels zusätzlicher Mahddurchgänge (Schröpfschnitte) während der Entwicklungs-
phase. 
Das Mähgut ist frühestens am Folgetag aus den Flächen zu entfernen und fachgerecht zu entsor-
gen, damit Insekten in ungemähte Bereiche flüchten können. Ein Mulchen der Flächen ist nicht zu-
lässig., Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt.  
Alternativ ist zur Mahd eine Tierbeweidung (Huftierbeweidung) möglich. Das Beweidungskonzept ist 
mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 

6 PFLANZMASSNAHMEN 
6.1 Sträucher als Eingrünung 

Zur Einbindung der Sondernutzung in die umgebende Landschaft sowie zur Strukturanreicherung 
des Landschaftsbildes erfolgt im Norden und im nördlichen Westen die Anlage lockerer, mesophiler 
Heckenstrukturen mit Bäumen und Sträuchern gemäß Artenliste 8.1 und 8.2 in den entsprechenden 
Mindestqualitäten und an den festgesetzten Standorten (Pflanzabstand: 1,5 m / Verhältnis Bäume zu 
Sträucher 10 % zu 90 %). Die Gehölze sind in Gruppen gleicher Arten aus 5-8 Sträuchern zu pflan-
zen. Es sind mindestens 5-8 verschiedene Arten zu etwa gleichen Anteilen zu verwenden. Bei der 
Gehölzverwendung ist auf das Einbringen von Pflanzmaterial aus der Herkunftsregion 6.1 „Alpenvor-
land“ zu achten. Ein Nachweis des verwendeten Pflanzgutes ist vorzulegen.  
 

6.2 Pflanzarbeiten 
Die Bepflanzung ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen in der, nach der 
Fertigstellung der Anlage, nächstfolgenden Pflanzperiode herzustellen.  
 

6.3 Pflege der Gehölzpflanzungen 
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind nachzu-
pflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den Güteanforderungen zu entsprechen haben und in 
der nächstmöglichen Pflanzperiode zu pflanzen und arttypische Wuchsformen zu entwickeln sind.  
 

7 ARTENLISTEN 
Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen heimischen Pflanzmaterials (Herkunftsregion 6.1 
„Alpenvorland“) zu achten.  

7.1 Gehölze 2. Und 3. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 10-12 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pflanzungen) 
Qualität: H, 8-10 (Obstgehölz) 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Malus sylvestris   Holz-Apfel 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster   Holzbirne 
Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche 
sowie Obst- und Nussbäume und andere standortgerechte Arten.  
 

7.2 Sträucher 
Qualität: vStr, mind. 4 Tr., 60-100 
Cornus mas   Kornelkirsche 
Corylus avellana  Haselnuss 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Frangula alnus   Faulbaum 
Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa   Schlehe 
Salix aurita   Ohr-Weide 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
und andere standortgerechte Arten  
 

8 ARTENSCHUTZ – VERMEIDUNGS-/ MINIMIERUNGS-/ CEF-MASSNAHMEN 
Im Zuge einer Bestandserfassung der am Boden und in den angrenzenden Gehölzen brütenden 
Feld- und Heckenvögel sind Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung sowie zur Sicherung der 
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) erforderlich.  

8.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
M1 – Vögel (v.a. Gehölzbrüter) 

Finden für den Bau der Anlage Arbeiten, welche einen Mindestabstand von 5 m zu bestehenden 
Gehölzen unterschreiten, statt, so sind diese durch Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 zu 
schützen.  
M2 – Rebhuhn 

Die Einzäunung der Anlage hat so zu erfolgen, dass der Zaun durchgängig mit mind. 20 cm Boden-
abstand montiert wird. 

M3 – Vögel, Fledermäuse 
Baumaßnahmen (Lärm, Beleuchtung etc.) während der Nachtstunden im Sommerhalbjahr (März-
November) sind zu vermeiden.  
M4 – Vögel 

Baufeldfreimachungen und jegliche Erdarbeiten sollen nur außerhalb der Brutzeit ackerbrütender Ar-
ten – also von 01. September bis 28. Februar – erfolgen. Ebenso der Baubeginn. Erfolgt dieser erst 
nach dem 01. März, sind die Flächen vorab von einer Fachkraft auf das Vorhandensein von Boden-
brütern zu überprüfen. Dies gilt auch bei Wiederaufnahme der Arbeiten nach längerer Unterbre-
chung (ab einer Woche) während der Brutzeit.  
 

8.2 CEF-Maßnahmen  
Die erforderlichen CEF-Maßnahmen (M5 und M6) werden auf der Fl.-Nr. 2313/2, Gemarkung Plie-
ning, erbracht. Der erforderliche artenschutzfachliche Ausgleich des vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes überlagert sich dabei in Teilen mit dem naturschutzfachlichen Ausgleich des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan „Sondergebiet Gut Gerharding – Flächen für die Landwirt-
schaft und Gewerbe“.  
 

Folgende artspezifische Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktionalität betroffener Le-
bensräume i.S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG sind erforderlich:  
M5 – Feldlerche, Schafstelze 

Es ist auf einen Abstand von mind. 100 m zu Freileitungen und 50 m zu Gebäuden, Hecken und 
niedrigen Feldgehölzen zu achten.  

Blühfläche / Blühstreifen / Ackerbrache 

Es sind 0,5 ha Blühfläche, -streifen oder Brachen anzulegen. Dabei ist die Umsetzung in Teilflächen 
mit einer Mindestgröße von 0,2 ha und einer Verteilung auf max. 3 ha möglich. Die Flächen haben 
eine Mindestbreite von 10 m, es folgt lückige Ansaat und ein Erhalt von Rohbodenstellen.  
M6 – Rebhuhn 

Als Ersatz für die betroffenen Rebhuhnreviere (Annahme einer Lebensraumminderung um 50%, da 
nur Randgebiete der Reviere betroffen sind) sind insgesamt 1 ha Ausgleichsflächen zu schaffen 
(Empfehlung des LANUV). Bei der Anlage der Ausgleichsfläche ist auf eine ausreichende Entfer-
nung zu potentiellen Stör- und Gefahrenquellen zu achten. Düngung und der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln sind untersagt. Eine Mahd während des Brutzeitraums des Rebhuhns ist nicht zuläs-
sig. Werden die Maßnahmen streifenförmig angelegt, so ist auf eine Mindestbreite von 15 m zu ach-
ten.  

Für ein vielfältiges Strukturangebot sind folgenden Maßnahmen innerhalb der Ausgleichsfläche 
durch Umsetzung in verschiedenen Teilbereichen zu kombinieren:  

- Belassen von Getreidestoppeln über den Winter oder Ernteverzicht von Getreide (nur in Kombi-
nation mit mindestens einem anderen Maßnahmentyp, maximal auf 0,5 ha Fläche): Das Getrei-
de bzw. die Stoppeln sind mindestens bis 28. Februar zu belassen. Beim Belassen von Stoppel-
feldern ist auf eine Stoppelhöhe von mindestens 20 cm zu achten.  

- Getreideeinsaat mit doppeltem Saatreihenabstand: Die Anlage des Getreidefeldes erfolgt mit 
doppeltem Saatreihenabstand (mindestens 20 cm).  

- Anlage von Ackerbrachen / Flächen mit Selbstbegrünung: Die Anlage erfolgt durch jährliches 
Grubbern oder flaches Pflügen, wodurch einem zu dichten bzw. zu hohen Pflanzenaufwuchs 
entgegengewirkt wird. Zum Schutz von Gelegen bzw. noch nicht flugfähigen Jungvögeln darf ei-
ne Bodenbearbeitung nur im Zeitraum vom 20.09. bis 15.03. erfolgen. Bevorzugt sollte ein Zeit-
raum im Februar gewählt werden.  

-  Anlage von Ackerflächen/Blühflächen durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut: Die Anlage fin-
det durch Einsaat mit geeignetem Saatgut bis spätestens 31.05., bevorzugt jedoch bis Ende März, 
statt. Auf der Fläche findet keine Nutzung statt, in der Regel sind auch keine Pflegemaßnahmen er-
forderlich. Einjährige Ackerstreifen bleiben bis mindestens 20. September stehen, bei mehrjährigen 
Saatmischungen bleiben diese mindestens bis zum 20. September des letzten Jahres bestehen.  

Eine Umsetzung in Teilflächen ist möglich, diese müssen jedoch mindestens 0,3 ha umfassen. Eine 
Rotation der Flächen ist ebenso zulässig.  
Eine Überlappung mit den Ausgleichsmaßnahmen/-flächen für Feldlerche/Schafstelze ist zulässig, 
solange die Flächen so gestaltet sind, dass sie den Anforderungen aller Zielarten gerecht werden.  
Für eine detaillierte Beschreibung wird auf die Begründung Ziffer 15.1.5 Bereitstellung der erforderli-
chen Kompensationsflächen verwiesen.  
Die Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern.  

1 DENKMALSCHUTZ - BODENDENKMALPFLEGE 

Der Umgriff des Bebauungsplanes liegt innerhalb des amtlich kartierten Bodendenkmals D-1-7836-0070. Für 
Bodeneingriffe jeglicher Art ist daher die Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 BayDSchG 
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehör-
de zu beantragen ist. Hierfür ist ein entsprechender Nachweis beizulegen (z.B. Durchführungsvertrag), dass im 
Rahmen des vertraglich vereinbarten Rückbaus der Anlage die Tiefenlockerung des Bodens dauerhaft ausge-
schlossen wird. Kann der Antragsteller dies nicht in geeigneter Form bis zur Erteilung der Erlaubnis nachwei-
sen, ist für alle mit dem Vorhaben verbundenen Bodeneingriffe eine vorherige archäologisch qualifizierte Aus-
grabung und Dokumentation erforderlich.  
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Bodendenkmäler (z.B. Keramik-, Metall-, oder Knochenfunde) sind umge-
hend dem Landratsamt Ebersberg bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufge-
fundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 
 

2 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS / UNTERBODENS, MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden / Unterboden getrennt 
voneinander abzuheben in nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwe-
cken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Ba-
sisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe) separat zu lagern. Die Boden-
lager sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehren-
den Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als Gründüngung anzusäen, eine Befahrung mit Ma-
schinen ist zu unterlassen. Grundsätzlich gilt es den Ober- und Unterboden möglichst wenig zu befahren. Das 
Befahren ist nur bei trockenen Verhältnissen oder Frost möglich, ansonsten werden lastenverteilende Maßnah-
men notwendig (z.B. Lastenverteilungsplatten, Baustraße etc.) Die bodenschutzfachlichen Vorgaben der DIN 
19639 sind zu beachten.  
 

3 NACHBARSCHAFTSRECHT 

Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten: 
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe 
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe 
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Bäume höher als 2,00 m 
 

4 EMISSIONEN AUS ANGRENZENDEN NUTZUNGEN – LANDWIRTSCAHFT UND KIESWERK 
Aufgrund der Nähe zum angrenzenden Kieswerk und den benachbarten landwirtschaftlichen Flächen ist mit 
Emissionen, Steinschlägen und eventuelle Verschmutzungen (z.B. Staub) zu rechnen. Diese sind bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung entschädigungslos hinzunehmen. Dadurch bedingte Verunreinigen der Module 
müssen vom Betreiber geduldet werden. Reinigungskosten dürfen nicht auf die umliegenden Landwirte abge-
wälzt werden. Eine Haftung der angrenzenden Betreiber / Bewirtschafter ist ausgeschlossen. Dies kann in Form 
einer Haftungsfreistellung geschehen.  
 

5 NATURSCHUTZ 
Der unteren Naturschutzbehörde sind folgende Nachweise zu den angeführten Zeitpunkten vorzulegen: 
 für die Verwendung gebietsheimischen Saatmaterials nach Durchführung der Ansaat, 
 für die Verwendung gebietsheimischen Pflanzmaterials nach Durchführung der Pflanzungen. 
 

6 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und gestalterischen 
Gründen im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfolgen. Bei Anpflanzung von Bäumen und 
Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen ein Abstand von mindestens 2,50 m ein-
zuhalten. Bei kleineren Sträuchern ist ein Mindestabstand von 1,50 m ausreichend. 
 

7 ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZSTRUKTUREN 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen unterliegen dem gesetzlichen Schutz gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BayNatSchG und sind als Einbindung in die Landschaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und ggf. bei Ausfäl-
len oder Entstehen von Lücken mit gebietsheimischen standortgerechten Gehölzen zu ergänzen.  
 

8 DIN-NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Kommune zugänglich. 
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BBP / GOP "Sindergebiet Gut Gerharding - 
Flächen für die Landwirtschaft und Gewerbe" 
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